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STADT SIEGEN Vorlagennr. 
DER BÜRGERMEISTER 2307/2002 

VERWALTUNGSVORLAGE 

Geschäftsbereich  2 
Fachbereich   Förderung von jungen Menschen 
Bearbeitet von:  Dr. Raimund Jung / Axel Roth 

Datum 
28.10.2002 

 
Beratungsfolge Ausschüsse – Rat X öffentlich  nicht öffentlich

 
Jugendhilfeausschuss 12.11.2002 

Betreff: 

Förderung von Einrichtungs-, Bau- und Renovierungsmaßnahmen der 
Kinder- und Jugendarbeit freier Träger der Jugendhilfe 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Jugendhilfeausschuss der Stadt Siegen beschließt, die Förderrichtlinien in der 
als Anlage beigefügten Fassung zu ändern. 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Die Stadt Siegen fördert Einrichtungs-, Bau- und Renovierungsmaßnahmen für 
Räume der Kinder- und Jugendarbeit Freier Träger der Jugendhilfe. Dazu stehen im 
Vermögenshaushalt derzeit jährliche Mittel in Höhe von € 25.000,- zur Verfügung. 
 
Aufgrund der vertraglichen Vereinbarung werden die Förderanträge duch den 
Stadtjugendring Siegen auf der Grundlage der Förderrichtlinien des Jugendamtes 
bearbeitet. Anträge bis zu einer Zuschusssumme von € 2500,- werden durch die 
Gremien des Stadtjugendrings beschlossen. Darüber hinaus gehende Anträge 
werden durch den Jugendhilfeausschuss auf Vorschlag des Stadtjugendrings 
beschlossen. 

 
Die Richtlinien wurden zuletzt durch Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 
04.09.2001 geändert, da sich immer wieder die Problematik ergab, dass große Bau-
maßnahmen das gesamte Fördervolumen beanspruchten und zum Teil über mehre-
re Jahre blockierten. Darüber hinaus gibt es in der Abwicklung der Anträge immer 
wieder starke zeitliche Verzögerungen. So liegt z. B. zur Zeit ein Antrag vor, der im 
Jahr 2000 mit 49.500 DM Zuschusssumme bewilligt wurde, der aber bis zum heuti-
gen Zeitpunkt noch nicht zur Abrechnung gekommen ist, da die Mittel mangels Bau-
fortschritt nicht abgerufen wurden. Zudem werden Baumaßnahmen von Sportverei-
nen parallel auch aus Mitteln des Fachbereichs 4/3 – Sport, Bäder – bezuschusst. 
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Derzeit sind durch Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses  und des Stadtjugend-
ring Siegen e.V. € 82.347,83 gebunden, die noch abzuarbeiten sind. 

 
Die vorgeschlagene Änderung der Richtlinien hat folgende Intention: 

 
• Beschränkung der Förderhöchstgrenze auf € 2500,- pro Jahr / Träger, um eine 

breitere Verteilung der verfügbaren Mittel zu ermöglichen 
• Zielgenaue Förderung von Jugendräumen gegenüber mehrfach genutzten Räum-

lichkeiten 
• Beschleunigung des Verfahrens durch Minimierung des Verwaltungsaufwands 

 
Auch der Stadtjugendring Siegen e.V. hat sich auf seiner Klausurtagung am  
25./26.10.2002 für eine entsprechende Veränderung der Richtlinien ausgesprochen. 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 

 x ja  nein 
 

     
Gesamtkosten jährliche Folgekosten Finanzierung Finanzierung objekt Abstimmung 
der Maßnahme  Eigenanteil bezogene Einnahmen mit dem Kämmerer 
     
       
        

  
ist erfolgt 

 x     
  

ist nicht erfor-
derlich, da 
Haushaltsmit-
tel im Haus-
haltsjahr zur 
Verfügung 
stehen 

 
Veranschlagung 
           

x 
  

im VermH 
   

im VerwH 
  

Nein 
 

Ja, mit 
25.000,00 €  

Haushaltsstelle 
1.460.9880.0 

 
 
Im Auftrag 
 
 
 
 
 
Horst Fischer 
Fachbereichsleiter 5 
 
 
Anlagen: 2  




